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DIÄTETISCHE LEBENSMITTEL für besondere medizinische Zwecke (Ergänzende bilanzierte Diät) dürfen und müssen sogar als einzige Lebensmittelgruppe krankheitsbezogene Angaben enthalten.

Allerdings gibt es etliche Voraussetzungen, die unbedingt einzuhalten sind.

Nachstehend drei, die erfahrungsgemäß oft nicht beachtet werden.

· Die ausgelobte Wirkung muß wissenschaftlich hinreichend gesichert sein.
Wir erstellen auf Wunsch derartige Dossiers !
· Der Nachweis muss Bezug nehmen auf das gesamte Produkt und nicht nur auf einzelne Bestandteile
· Grundsätzlich ist zu prüfen, ob die diätetische Behandlung der Krankheit, Störung oder Beschwerde durch eine Modifizierung der normalen Ernährung, die Verwendung anderer diätetischer Lebensmittel (auch NEM !) für eine besondere Ernährung oder eine Kombination aus beiden nicht ausreichend ist. (Subsidiaritätsprinzip).

Nähere Information : Stellungnahme des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger

der Länder und des BVL, veröffentlich in: J. Verbr. Lebensm., 1 (2006), 60. 

Veröffentlichung kann bei uns angefordert werden.
GEÄNDERTE CODEX-KAPITEL

In den Kapiteln B 6 ("Sirupe") und B 7 ("Fruchtsäfte, Gemüsesäfte") wurden die Abschnitte "BEURTEILUNG" angepasst
Das Kapitel B 18 ("Backerzeugnisse") wurde wesentlich ergänzt bzw. geändert
Die Kapitel B 24 ("Gemüse und Gemüsedauerwaren") und B 29 ("Senf") wurden als VI. Auflage neu erlassen .
Evidence Based Nutrition ?

Die überzogene Forderung der EFSA hinsichtlich Health Claims, die darauf hinaus läuft nur Double-blind, Placebo-controlled Study als Beleg zu akzeptieren

 –deutsche Obergerichte judizieren bereits so - ruft heftigen Widerstand hervor.
Näheres: http://www.enaonline.ch/index.php?lang=en&path=science/variety_articles&id=236

Eine ironische Frage: Wann muß eine DBPC Study für Äpfel vorgelegt werden, wenn der Satz „An apple a day keeps the doctor away“ am Etikett ausgelobt wird. ?
Nach 4 Jahren erfolgt eine PREISANPASSUNG ab 1.9.2010. Nähres Internetzseite.
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